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SKYN-Konzept 
Von der digitalen Planung über das 
Mock-up zur definitiven Versorgung –
Darstellung eines zeitgemässen Arbeits-
konzeptes. Von Dr. Cyril Gaillard und 
Jérôme Bellamy, Bordeaux.

Kongressmonat November
Das Angebot reichte von praktischen 
Workshops über Jahreskongresse von 
Fachgesellschaften sowie Dentalausstel-
lungen von Depots bis hin zum 4. Im-
plantat Kongress in Bern.

Zahntourismus
Sind die Zahnärzte in der Schweiz zu 
teuer? Immer mehr Patienten lassen 
sich u. a. in Deutschland behandeln. 
Wie können Schweizer Zahnarztpraxen 
Gegensteuer geben?Seite 8f Seite 11f Seite 22

...mit mir florierts!
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BERN – Der Bundesrat hat am  
15. November 2017 die gesetzlichen 
Grundlagen verabschiedet, die künf-
tig  im  Gesundheitsbereich  eine 
grenz überschreitende Zusammenar-
beit in grenznahen Regionen dauer-
haft ermöglichen. Die Krankenversi-
cherung übernimmt dabei die Kosten 
unter bestimmten Voraussetzungen.

Seit 2006 kann die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung (OKP) 

im Rahmen von Pilotprojekten der 
Kantone und der Krankenversicherer 
die Kosten medizinischer Behand-
lungen im grenznahen Ausland 
übernehmen. Solche Pilotprojekte 
bestehen bereits im Raum Basel/ 
Lörrach und St. Gallen/Liechten-
stein. Mit den neuen rechtlichen 
Grundlagen, die per 1. Januar 2018 in 
Kraft treten, können diese Projekte 

Kostenübernahme möglich  
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich 

wird dauerhaft realisierbar.

BERN – Der Bundesrat hat das Eid-
genössische Departement des In-
nern (EDI) beauftragt, Vorschläge 
für jene neuen Massnahmen vorzu-
legen, die realisiert werden sollen. 
Die Massnahmen sollen gemäss fünf 
Leitlinien umgesetzt werden, die der 
Bundesrat festgelegt hat.

Das EDI hat Ende 2016 eine 
Gruppe von 14 Experten aus 
Deutschland, Frankreich, den Nie-
derlanden und der Schweiz ein-
gesetzt. Ihr Auftrag war, nationale 
und internationale Erfahrungen zur 
Steuerung des Mengenwachstums 
auszuwerten und möglichst rasch 
umsetzbare kostendämpfende Mass-
nahmen zur Entlastung der obli-
gatorischen Krankenpflegeversiche-
rung vorzuschlagen. 

Die Vorschläge  
der Expertengruppe

Die Expertengruppe bestätigt 
grundsätzlich den bisherigen Kurs 

des Bundesrats. Sie fordert von allen 
Akteuren im Gesundheitswesen Eile 
und Entschlossenheit, um den Kos-
tenanstieg zu dämpfen, insbeson-
dere bei der medizinisch unbegrün-
deten Mengenausweitung. Sie stellt 
zudem fest, dass der Handlungs-
spielraum häufig nicht ausgeschöpft 
wird.

In ihrem einstimmig verabschie-
deten Bericht legt die Experten-
gruppe 38 Massnahmen vor, davon 
zwei übergeordnete. Zum einen 
schlägt sie als neues Steuerungs-
instrument vor, verbindliche Ziel-
vorgaben für das Kostenwachstum 
in den verschiedenen Leistungs-
bereichen festzulegen. Falls die Ziele 

verfehlt werden, sollen Sanktions-
massnahmen ergriffen werden. Zum 
anderen empfiehlt die Experten-
gruppe die Einführung eines Expe-
rimentierartikels, um innovative  
Pilotprojekte zu testen.

Die nächsten Schritte
Der Bundesrat hat das EDI be-

auftragt, Vorschläge für jene neuen 
Massnahmen vorzulegen, die umge-
setzt werden sollen. Diese Massnah-
men sollen dann so schnell wie mög-
lich erarbeitet und in die Vernehm-
lassung gegeben werden. DT

Quelle:  
Bundesamt für Gesundheit

Neue Massnahmen zur Ausgabenreduzierung  
im Gesundheitswesen

Bundesrat beschliesst, die Anstrengungen zur Kostenminimierung zu intensivieren.

© Fotosr52/Shutterstock.com

BERN – Am 17. November haben die 
Implantat Stiftung Schweiz, Professo-
ren der Unikliniken Basel, Bern und 
Genf, die SGI und die Schweizerische 
Stiftung SPO Patientenschutz anläss-
lich einer Medienkonferenz im Rah-
men des 4. Schweizer Implantat Kon-
gresses in Bern Patienten dazu aufge-
rufen, sich gut über die Qualifikatio-
nen des behandelnden Zahnarztes zu 
informieren.

In der Schweiz werden jährlich 
80’000 Zahnimplantate eingesetzt. Bei 
manchen Patienten kommt es aller-

dings nach der chirurgischen und 
prothetischen Behandlung zu Kom-
plikationen. Die Zahl solcher Fälle 
steigt tendenziell, so die Erfahrung der 
Implantat Stiftung Schweiz. Dafür 
sieht sie folgende Gründe: Zahnärzte 
implantieren vermehrt ohne entspre-
chende implantologische Fachausbil-
dung; mangelnde klinische Erfah-
rung, die u. U. dazu führen kann, dass 
falsche Behandlungsmethoden ange-
wendet oder unnötige Behandlungen 
ausgeführt werden; der deutlich ge-
stiegene Konkurrenzkampf in den 

grossen Ballungsräumen, der nicht 
zuletzt durch die Personenfreizügig-
keit und den starken Zustrom von 
Zahnärzten aus dem EU-Raum be-
günstigt worden ist.

Die  Behandlung  mit  Zahn-
implantaten birgt Risiken. Deshalb 
sollte die Operation stets von einem 
Zahnarzt mit der entsprechenden im-
plantologischen Fachausbildung und 
einer ausreichenden chirurgischen 
Erfahrung ausgeführt werden.

Mehr Komplikationen  
in der zahnärztlichen Implantologie

Medienkonferenz der Implantat Stiftung Schweiz in Bern.

Fortsetzung auf Seite 2 unten 

Fortsetzung auf Seite 2 Mitte 

© Implantat Stiftung Schweiz

Die Expertengruppe fordert von allen Akteuren 
im Gesundheitswesen Eile und Entschlossenheit, 

um den Kostenanstieg zu dämpfen.
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BERN – Ab dem 1.1.2018 können nur 
noch die dazu berechtigten zahntech-
nischen Laboratorien (vgl. Positiv-
liste) gegenüber den Versicherern von 
UV/MV/IV in Fällen der entspre-
chenden So zialversicherungsbereiche 
verbindlich mit dem neuen Tarif 2017 
abrechnen. 

Das Vertragswerk umfasst neben 
dem Tarifvertrag sieben Anhänge. Die 
wichtigsten Neuerungen:
•  Die Regelungen sind zwingend an-

zuwenden für Fälle aus dem Bereich 
Unfall-, Invaliden- und Militärversi-
cherung.

•  Der Taxpunktwert beträgt CHF 1.00 
und darf durch die Versicherer nicht 
unterschritten werden.

•  Für jede Arbeit braucht es zwingend 
einen detaillierten Kostenvoran-
schlag.

•  Die Deklaration der Herkunft der 
Arbeit ist auf dem Lieferschein  
zwingend anzugeben. 

•  Für ganz oder teilweise im Ausland 
angefertigte Arbeiten (Sonderanfer-
tigungen) werden für die im Ausland 
ausgeführten  Produktionsschritte 
ausschliesslich die Gestehungskos-
ten samt Transport und Mehrwert-
steuer vergütet. Auslandrechnungen 
müssen dem Preisniveau des Her-
stellungslandes entsprechen. Vor-
aussetzung ist der Nachweis der kor-
rekten Einfuhr (MWST).

•  Sämtliche Fälle müssen durch die 
Praxis elektronisch mittels einheit-
lichem maschinenlesbarem Formu-
lar (ERF) abgerechnet werden. Das 
Labor übermittelt der Praxis die  
jeweils  notwendigen  zahntechni-
schen  Angaben  mittels  einheit-
lichem Formular (ELNF) in elektro-
nischer Form. Je nach Herkunft der 
Arbeit sind neben dem Formular 
und dem Lieferschein zwingend 
zusätz liche Unterlagen einzureichen. 

•  Abrechnen können nur noch Be-
triebe, welche auf der Positivliste 
aufgeführt sind (Mitglieder Swiss 
Dental Laboratories, Einzelkontra-
henten oder Praxislabors SSO). Vo-
raussetzung für die Aufnahme auf 
die Positivliste ist u. a. der Nachweis 
von Ausbildung und Infrastruktur.

•  Alle Labors auf der Positivliste un-
terstehen einer Kontrolle bzgl. der 
gemachten Angaben zur Herkunft 
ihrer Arbeiten.

Weitere Informationen finden Sie 
im E-Learning Modul HFZ (Lernvi-
deo sowie ein Quiz) zum Tarifvertrag 
2017 (Tartec®). Diese beiden Tools er-
klären den Tarifvertrag samt Anhän-
gen und Beilagen und geben Antwort 
auf Ihre Fragen, insbesondere auch 
zur elektronischen Leistungsabrech-
nung (ELNF). DT

Quelle: Swiss Dental Laboratories

Neuer Tarifvertrag  
Zahntechnik UV/MV/IV

Per 1. Januar 2018 tritt der Tarifvertrag Zahntechnik für die  
Unfall-, Invaliden- und Militärversicherung in Kraft. 

BERN – Das Schweizer Gesund-
heitssystem schneidet im internatio-
nalen Vergleich regelmässig gut ab. 
Es deuten sich aber laut einer aktuel-
len Untersuchung des Bundesamts 
für Statistik Anzeichen eines Zwei- 
Klassen-Systems an: Wer ein hohes 
Bildungsniveau oder Einkommen 
hat, nimmt signifikant häufiger  
Behandlungen bei Spezialisten in 
Anspruch. Bei den Generalisten- 
Besuchen ist das Verhältnis sogar 
umgekehrt, diese nehmen Menschen 
mit geringerem Einkommen und 
Bildungsniveau sogar häufiger in 

Anspruch als der Rest der Bevölke-
rung.

Der soziale Gradient zeigt sich 
besonders deutlich bei Leistungen, 
die nicht von der Grundversorgung 
gedeckt werden. Personen, deren 
Bildungsabschluss nicht über die 
obligatorische Schule hinausreicht 
oder deren Einkommen im unteren 
Fünftel der Bevölkerung liegt, kon-
sultieren deutlich weniger häufig  
einen Zahnarzt oder nehmen den-
talhygienische Leistungen in An-
spruch. «Beispielsweise haben ledig-
lich 42 Prozent der Personen, deren 

Einkommen sich im untersten 
Quintil befindet, im Jahr vor der  
Erhebung eine Dentalhygienikerin 
konsultiert, gegenüber 64 Prozent 
der Personen im obersten Quintil», 
schreiben die Statistiker.

Diese Ergebnisse weisen auf den 
gleichen Missstand hin, der bereits 
im Sommer bekannt wurde: 180’000 
Schweizer meiden aus Kostengrün-
den den Zahnarztbesuch.

Die vollständige Publikation fin-
den Sie auf der Website des Bundes-
amtes für Statistik. DT

Quelle: ZWP online

Der Zahnarztbesuch als soziale Frage
Gibt es ein Zwei-Klassen-Gesundheitssystem in der Schweiz?

dauerhaft weitergeführt werden. Zu-
dem können die Kantone weitere  
unbefristete Programme zur grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit 
in grenznahen Regionen beantragen. 
Die Versicherten können sich frei-
willig bei den ausgewählten Leis-
tungserbringern im Ausland behan-
deln lassen.

Ebenfalls wird es ab dem 1. Ja-
nuar 2018 für alle in der Schweiz Ver-
sicherten möglich sein, im ambulan-
ten Bereich ihren Arzt und andere 
Leistungserbringer in der ganzen 
Schweiz frei zu wählen, ohne dass  

ihnen dabei finanzielle Nachteile 
entstehen. Bisher musste die OKP die 
Kosten höchstens nach jenem Tarif 
vergüten, der am Wohn- oder  
Arbeitsort des Versicherten oder in  
dessen Umgebung gilt. Waren die 
Kosten für die Behandlung an einem 
anderen Ort höher, musste der Ver- 
sicherte die Differenz selbst über-
nehmen.

Weitere Änderungen treten am  
1. Januar 2019 in Kraft. Sie betreffen 
vor allem Grenzgänger sowie Rent-
ner und ihre Familienangehörigen, 
die in einem EU-/EFTA-Staat woh-
nen und in der Schweiz OKP-versi-
chert sind. Neu müssen die Kantone 

für diese Versicherten rund die Hälfte 
der Kosten für stationäre Spitalbe-
handlungen in der Schweiz überneh-
men, wie dies bei in der Schweiz 
wohnhaften Versicherten der Fall ist. 
Die andere Hälfte der Kosten über-
nimmt die Krankenversicherung. 
Diese Versicherten können bei einer 
stationären Behandlung in der 
Schweiz unter den Listenspitälern 
frei wählen. Bei den Grenzgängern 
wird höchstens der Tarif des Er-
werbskantons übernommen, wäh-
rend der Bundesrat für Rentner den 
Kanton Bern als Referenzkanton 
festgelegt hat. DT

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

 Fortsetzung von Seite 1:  
«Kostenübernahme möglich»

Hohe Erfolgsrate, aber …
«Die allermeisten Zahnärzte, die 

in der Schweiz implantieren, machen 
einen guten Job», betont Stiftungs-
ratspräsident Prof. Dr. Daniel Buser. 
An der zmk bern sehe er aber zuneh-
mend Fälle, die auf eine mangelnde 
Fachausbildung des implantierenden 
Zahnarztes schliessen lassen. Dies sei 
auch der Grund, weshalb der diesjäh-
rige Schweizer Implantat Kongress 
unter dem Titel «Komplikationen in 
der Implantologie: Ursachen, Thera-
pie und Prävention» stehe. Es sei ihm 
ein persönliches Anliegen, die Pa-
tienten, aber auch die Zahnärzte für 
das Thema Komplikationen zu sensi-
bilisieren.

Prof. Dr. Nicola Zitzmann vom 
UZB ergänzte, dass der beratende 
Zahnarzt dem Patienten von Anfang 
an genau erklären müsse, was in Sa-

chen Prothetik sinnvoll, nötig und 
machbar sei. Im Bestreben, schnelle 
und kostengünstige Behandlungen 
anzubieten, könne die Vor- und  
Nachbehandlung zu kurz kommen. 

Patienten mit Zahnfleisch- und 
Zahnbetterkrankungen hätten ein er-
höhtes Risiko für biologische Kompli-
kationen, das durch Rauchen und an-
dere medizinische Probleme erhöht 
werde, so Prof. Dr. Andrea Mombelli 
von der CUMD der UNI Genf. «Auch 
die Dentalhygienikerinnen und Allge-
meinzahnärzte müssen so ausgebildet 
sein, dass sie biologische Komplika-
tionen erkennen und jedem Patienten 
ein individuell richtiges Mass an Be-
treuung bieten können», so Prof. 
Mombelli.

Um ein Zahnimplantat optimal 
setzen zu können, werde eine entspre-
chende Fachausbildung benötigt, er-
gänzt Dr. Claude Andreoni, Past-Pre-
sident der SGI. Hierzu gehörten die 

Weiterbildungen zum Fachzahnarzt 
für Parodontologie, Oralchirurgie 
oder Rekonstruktive Zahnmedizin, 
der neu geschaffene Weiterbildungs-
ausweis (WBA) für orale Implantolo-
gie der Schweizer Zahnärzte-Gesell-
schaft (SSO) oder das neue SGI Cur-
riculum, das einer Postdoc-Aus-
bildung entspreche. «Um Implantate 
zu setzen, reicht kein Wochenend-
kurs», betont Dr. Andreoni. 

Und die Patientenschützerin 
Maggie Reuter von der SPO ergänzt: 
«Wir erleben regelmässig, wie Zahn-
ärzte jenseits ihrer Fähigkeiten arbei-
ten, ohne Einbezug von Spezialisten 
und ohne Austausch mit Kollegen.»

Weiterbildungen der SGI und der 
fachliche Austausch im SGI-Umfeld 
versprächen im Implantatbereich für 
den Patienten den Zugang zu einer 
qualifizierteren Behandlung. DT

Quelle: Implantat Stiftung Schweiz

 Fortsetzung von Seite 1:  
«Mehr Komplikationen in der …»

BERN – Der Bundesrat hat an  
seiner Sitzung vom 15. November 
2017 Dr. Raimund Bruhin zum 
neuen Direktor des Swissmedic er-
nannt. Dr. Bruhin ist derzeit stell-
vertretender Oberfeldarzt und Lei-
ter der Sanitätsentwicklung, Lehre 
und Forschung im Eidgenössischen 
Departement für Verteidigung, Be-
völkerungsschutz und Sport. Er 
tritt seine neue Stelle am 1. April 
2018 an.

Dr. Bruhin arbeitet seit 2009 im 
Eidgenössischen Departement für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport (VBS), seit 2011 als stell-
vertretender Oberfeldarzt und Leiter 
der Sanitätsentwicklung, Lehre und 

Forschung. Von Dezember 2016 bis 
September 2017 amtete er in Ge-
samtverantwortung für das Ge-
schäftsfeld Sanität als Oberfeldarzt 
und Chef Sanität ad interim. Davor 
war er an verschiedenen Spitälern im 
In- und Ausland als Assistenzarzt 

und Oberarzt tätig. Dr. 
Bruhin ist Facharzt FMH 
für Chirurgie sowie für 
Herz- und thorakale Ge-
fässchirurgie. Er hat an 
der Universität Bern einen 
Executive Master of Pub-
lic Administration abge-
schlossen und verfügt 
über langjährige Füh-
rungserfahrung.

Die Ernennung erfolgt auf Emp-
fehlung des Institutsrats von Swiss-
medic. Dr. Bruhin folgt auf Jürg H. 
Schnetzer, der das Heilmittelinstitut 
seit 2007 geleitet hat. DT

Quelle: Bundesrat

Swissmedic mit neuem Direktor
Der Bundesrat ernennt Dr. Raimund Bruhin.

© VBS/DDPS



HELFEN SIE IHREN 
PATIENTEN AUF DEM 
WEG ZU GESUNDEM 
ZAHNFLEISCH
CHLORHEXIDIN 0,2 % REDUZIERT NACHWEISLICH DIE SYMPTOME 
EINER ZAHNFLEISCHENTZÜNDUNG

REDUKTION GEGENÜBER AUSGANGSWERT BEI ZWEIMAL TÄGLICHER ANWENDUNG 

NACH EINER PROFESSIONELLEN ZAHNREINIGUNG

57 %
REDUKTION DER 

ZAHNFLEISCHENTZÜNDUNG* 
NACH 2 WOCHEN 

68 %
REDUKTION DER 

ZAHNFLEISCHENTZÜNDUNG* 
NACH 4 WOCHEN 

EMPFEHLEN SIE CHLORHEXAMED
FORTE 0,2% MUNDSPÜLUNG ALS 
KURZZEITIGE INTENSIVBEHANDLUNG
FÜR PATIENTEN MIT ZAHNFLEISCH-
ENTZÜNDUNGEN.

Marken sind Eigentum der GSK Unternehmensgruppe oder an diese lizensiert.

Chlorhexamed forte 0,2% alkoholfrei, Lösung Z: 1 ml Lösung enthält 2 mg Chlorhexidindiglukonat. I: Zur vorübergehenden unterstützenden Behandlung bei Zahnl eischentzündungen (Gingivitis) und nach parodontalchirurgischen 
Eingriffen. D: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Die Lösung ist gebrauchsfertig. 2-mal täglich Mundhöhle mit 10 ml Lösung (Messbecher) 1 Minute lang gründlich spülen. Ausspucken, nicht schlucken oder nachspülen. 
Angegebene Dosis nicht überschreiten. Jugendlichen und Kindern (zwischen 6 und 12 Jahren): nur auf ärztliche Anweisung. KI: Nicht anwenden bei Überemp� ndlichkeit auf einen Inhaltsstoff, bei schlecht durchblutetem Gewebe; bei 
erosiv-desquamativen Veränderungen der Mundschleimhaut, bei Wunden und Ulzerationen. VM: Nur für die Anwendung im Mund- und Rachenraum bestimmt. Nicht schlucken. Nicht in Augen / Gehörgang bringen. Falls Schmerzen, 
Schwellungen oder Reizungen des Mundraumes auftreten, Anwendung sofort abbrechen und ärztlichen Rat einholen; es können allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auftreten. Vorübergehende Verfärbungen 
von Zähnen und Zunge können auftreten. Die Lösung wird durch anionische Substanzen beeinträchtigt; Zähne mindestens 5 Minuten vor der Behandlung putzen. S: Es ist Vorsicht geboten. UW: Belegte Zunge, trockener Mund, 
vorübergehende Beeinträchtigung der Geschmacksemp� ndung, Kribbeln, Brennen oder Taubheitsgefühl der Zunge. IA: Inkompatibel mit anionischen Substanzen. P: Flasche zu 200 ml. Liste D. Ausführliche Informationen entnehmen 
Sie bitte der Arzneimittelinformation auf www.swissmedicinfo.ch. 

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG, Risch. Stand: März 2016

*Gingiva-Index misst Zahnl eischbluten und Zahnl eischentzündung

Todkar R, et al. Oral Health Prev Dent 2012;10(3):291-296.
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